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ÖFFENTLICHE AUFLAGE «GESTALTUNGS-

PLAN PILATUSSTRASSE OST» 

 

Der Gemeinderat hat am 7. April 2025 folgenden 

Beschluss gefasst: 

Gestaltungsplan Pilatusstrasse Ost mit folgenden 

Änderungen gegenüber der öffentlichen Auflage: 

Änderung 1: Für die Parzelle 2756 wird eine 

Anschluss- und Durchfahrtsmöglichkeit an die 

Tiefgarage im Gestaltungsplan gewährt. Dafür 

wird eine Dienstbarkeit für ein gegenseitiges 

Recht gefordert und der entsprechende Baube-

reich leicht ausgedehnt. Der Situationsplan und 

die Sondernutzungsvorschriften § 8 wurden ent-

sprechend angepasst. 

Änderung 2: Im Baubereich D wurde das obers-

te Geschoss in der Fläche reduziert und die an-

rechenbare Geschossfläche im Gestaltungsplan 

entsprechend angepasst. Da das Höhenmass im 

mittleren Teil im Baubereich D reduziert wurde, 

wurde auch der Situationsplan mit einer Schraffur 

ergänzt. Zusätzlich wurde eine Bestimmung zur 

Brüstungsregelung ergänzt. Die Änderungen  

finden sich in den §§ 9, 13, 14, 33 Sondernut-

zungsvorschriften. 

Änderung 3: Der Standort für Besucherparkie-

rung wurde von hinter dem Baubereich D an die 

Pilatusstrasse verlegt. Der Situationsplan wurde 

angepasst. Auf der Fläche hinter Baubereich D, 

die bislang für die Parkierung vorgesehen war, 

wurde die ökologische Ausgleichsfläche erwei-

tert. 

Wer ein schutzwürdiges eigenes Interesse hat, 

kann gegen diesen Beschluss innert einer nicht 

erstreckbaren Frist von 30 Tagen seit der amtli-

chen Publikation im Amtsblatt bei der Rechtsab-

teilung des Departements Bau, Verkehr und 

Umwelt, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau,  

Beschwerde führen.  

Die nicht erstreckbare Beschwerdefrist von 30 

Tagen beginnt am Tag nach der Publikation im 

Amtsblatt des Kantons Aargau zu laufen. Organi-

sationen gemäss § 4 Abs. 3 Baugesetz (BauG) 

sind ebenfalls berechtigt Beschwerde zu führen. 

Wer es unterlassen hat, im Einwendungsverfah-

ren Einwendungen zu erheben, obwohl Anlass 

dazu bestanden hätte, kann den vorliegenden 

Entscheid nicht mehr anfechten (§ 4 Abs. 2 

BauG). 

Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und 

eine Begründung enthalten, das heisst, es ist 

a) aufzuzeigen, wie die Rechtsabteilung ent-

scheiden soll, und 

b) darzulegen, aus welchen Gründen diese  

andere Entscheidung verlangt wird.  

Auf eine Beschwerde, welche diesen Anforde-

rungen nicht entspricht, wird nicht eingetreten. 

Eine Kopie des angefochtenen Entscheids ist der 

Beschwerdeschrift beizulegen. Allfällige Beweis-

mittel sind zu bezeichnen und soweit möglich 

einzureichen. Das Beschwerdeverfahren ist mit 

einem Kostenrisiko verbunden, das heisst, die 

unterliegende Partei hat in der Regel die Verfah-

renskosten sowie gegebenenfalls die gegneri-

schen Anwaltskosten zu bezahlen. Die Be-

schlüsse und die einschlägigen Akten können 

während der Beschwerdefrist auf der Gemeinde 

Wohlen, im Bereich Planung, Bau und Umwelt 

eingesehen werden. 

Mit der Genehmigung des Gestaltungsplans  

Pilatusstrasse Ost wird für die im Plan festgeleg-

ten, im öffentlichen Interesse liegenden Werke 

das Enteignungsrecht erteilt (§ 132 Abs. 1 Bau-

gesetz, BauG). 
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